
 

76 

Journal für Mobilität und Verkehr, Ausgabe 26 (2026)  

 

Journal für Mobilität und Verkehr  

ISSN 2628-4154  

www.dvwg.de 

Frauen*abteile in Deutschland - Symbol oder Sinnvoll? 

Ines Kawgan-Kagan 

Siehe Autor*innenangaben 

Abstract 

Der Beitrag untersucht die Diskussion um Frauen*abteile im öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland 

vor dem Hintergrund internationaler Erfahrungen und aktueller Sicherheitsdiskurse. Auf Grundlage von wissen-

schaftlicher Literatur, internationaler empirischer Studien und Expert*innengesprächen wird analysiert, inwie-

fern Frauen*abteile zur Verbesserung subjektiver und objektiver Sicherheit beitragen und welche unbeabsich-

tigten Nebenwirkungen sie hervorrufen können. Der Artikel diskutiert aus praktischer und betrieblicher Perspek-

tive Chancen und Grenzen dieser Maßnahme sowie ihre gesellschaftlich-symbolischen Implikationen und deren 

Bedeutung im Kontext eines gerechten und sicheren ÖPNV für alle. 
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1 Einleitung und Zielsetzung 

Die Diskussion um Sicherheit im öffentlichen Per-

sonennahverkehr (ÖPNV) ist im letzten Jahr zuneh-

mend durch geschlechterbezogene Perspektiven ge-

prägt worden. Politische Initiativen, mediale Debat-

ten und zivilgesellschaftliche Petitionen, die die Ein-

führung von Frauen- oder FLINTA*1 -Abteilen for-

dern, verdeutlichen den gesellschaftlichen Wunsch 

nach einer stärkeren Berücksichtigung geschlechts-

spezifischer Sicherheitsbedarfe, insbesondere im 

städtischen Raum („Sichere FLINTA*-Wagons jetzt, 

@BVG! #WennIhrUnsLiebt“, „Frauenwagons in U- 

und S-Bahnen“). Diese Forderungen sind Ausdruck 
einer realen Problemlage, die auf die anhaltende 

Präsenz sexualisierter Belästigung und struktureller 

Unsicherheiten in öffentlichen Räumen verweist. Zu-

gleich berühren sie Fragen von Gerechtigkeit und ge-

sellschaftlicher Teilhabe und rücken Mobilität und 

 
1  Die Abkürzung FLINTA* steht für Frauen, Lesben, inter-, nicht-

binäre, trans- und agender Personen. Sie wird verwendet, um 

Sicherheit als zentrale Dimensionen sozialer Un-

gleichheit in den Fokus der Debatte. 

Vor diesem Hintergrund bietet der Ansatz der 

Mobility Justice (Cook & Butz, 2019; Sheller, 2018) 

einen theoretischen Rahmen, um Sicherheitsfragen 

im ÖPNV aus einer Perspektive sozialer Gerechtig-

keit zu betrachten. Mobility Justice versteht Mobili-

tät als soziales Gut, das in gesellschaftliche Macht-

verhältnisse eingebettet ist, und bezieht sich auf den 

gerechten Zugang zu Bewegung, Infrastruktur und 

Sicherheit. Es geht dabei nicht nur um physische 

Fortbewegung, sondern auch um die Möglichkeit, 

sich angstfrei und gleichberechtigt im öffentlichen 

Raum zu bewegen. Gerechtigkeit in der Mobilität be-

deutet somit, ungleiche Voraussetzungen und Aus-

schlüsse sichtbar zu machen und die Frage zu stellen, 

wessen Mobilität ermöglicht, eingeschränkt oder ge-

fährdet wird. 

marginalisierte Geschlechtsidentitäten zu benennen, die in 

patriarchalen Gesellschaften strukturell benachteiligt werden 
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Während Frauen*abteile in anderen Ländern, 

etwa in Mexiko-Stadt, Tokio oder Jakarta, seit Jahren 

implementiert und teils empirisch evaluiert wurden, 

existieren in Deutschland bislang keine entsprechen-

den Maßnahmen. Die Diskussion ist daher weitge-

hend hypothetisch und bewegt sich im Spannungs-

feld zwischen einem subjektiven Sicherheitsempfin-

den und einer vermeintlich objektiven Sicherheits-

lage. 

Der vorliegende Beitrag untersucht, inwieweit 

Frauen*abteile als geschlechterbezogene Sicher-

heitsmaßnahme im ÖPNV notwendig, sinnvoll und 

wirksam sein könnten. Grundlage sind eine systema-

tische Auswertung internationaler Erfahrungen, kri-

minalstatistische Daten zur Einordnung der Debatte 

sowie die Diskussion praktischer Umsetzungsmög-

lichkeiten und relevanter politischer und gesell-

schaftlicher Diskurse. Unter Rückgriff auf den Ansatz 

der Mobility Justice wird der Zusammenhang von Si-

cherheit, Geschlecht und Gerechtigkeit herausgear-

beitet und das Konzept der Frauen*abteile im Kon-

text von Geschlechtergerechtigkeit, Raumaneignung 

und demokratischer Teilhabe verortet, um seine po-

tenziellen Wirkungen auf subjektive und objektive 

Sicherheit differenziert zu diskutieren. 

2 Die Bedeutung von subjektiver und objektiver 

Sicherheit unter Genderaspekten 

Im Beitrag wird Sicherheit im öffentlichen Ver-

kehr, angelehnt an Masoumi und Fastenmeier 

(2016), als Zusammenspiel von objektiver Sicherheit 

vor Übergriffen und subjektiver Sicherheitswahr-

nehmung gefasst. Objektive Sicherheit bezieht sich 

auf Indikatoren wie Kriminalstatistiken oder polizei-

lich erfasste Vorfälle, subjektive Sicherheit auf das 

individuelle Empfinden von Schutz, Kontrolle und 

Vertrauen im öffentlichen Raum. Beide Ebenen kön-

nen deutlich auseinanderfallen, weshalb insbeson-

dere aus geschlechtergerechter Perspektive beide 

systematisch berücksichtigt werden müssen, um 

strukturelle Risiken ebenso wie Wahrnehmungs- 

und Bewertungsprozesse zu erfassen (Hummels-

heim-Doss, 2017; Sørensen & Mosslemi, 2009). 

Frauen berichten im öffentlichen Raum und ins-

besondere im öffentlichen Verkehr häufiger Unsi-

cherheitsgefühle, die sich auf das mögliche Verhal-

ten von Männern beziehen, insbesondere auf Situa-

tionen sexueller Belästigung und unerwünschter 

körperlicher Nähe (Gardner & Coiacetto, 2017; 

Ceccato & Loukaitou-Sideris, 2020) Diese Angst ist 

nicht unbegründet, denn laut dem Bundeskriminal-

amt (2024) ist die weit überwiegende Anzahl der Tat-

verdächtigen bei Sexualstraftaten männlich mit ei-

nem Anteil von jeweils 99% bei sexueller Belästigung 

sowie bei Vergewaltigung, sexueller Nötigung und 

sexuellen Übergriffen. Gleichzeitig zeigen kriminal-

statistische Daten, dass Männer mit 70% insgesamt 

häufiger als Opfer von Straftaten registriert werden, 

mit Ausnahme eben sexualisierter Gewalt und Part-

nerschaftsdelikte (Bundeskriminalamt, 2024). Den-

noch erleben Frauen ein deutlich höheres subjekti-

ves Unsicherheitsgefühl und eine stärkere Angst vor 

Übergriffen, was auf reale strukturelle Machtver-

hältnisse und geschlechtsspezifische Gewalterfah-

rungen verweist, die das Vertrauen in Sicherheit im 

öffentlichen Raum nachhaltig prägen. 

Diese subjektive Sicherheit bezeichnet die indivi-

duell wahrgenommene Sicherheit im öffentlichen 

Raum und Verkehr und umfasst eine kognitive, eine 

affektive sowie eine konative Dimension (Hummels-

heim-Doss, 2017). Mit kognitiver Dimension ist die 

individuelle gedankliche Einschätzung von Gefähr-

dung gemeint, wie wahrscheinlich ein Unfall oder 

eine Verletzung in der konkreten Situation ist, also 

ein begründetes Risiko-Urteil. Die affektive Kompo-

nente beschreibt die dazugehörige Gefühlsebene 

wie Empfinden von Unbehagen oder Sorge und 

Angst in einer konkreten Situation. Die konative Di-

mension meint die Handlungsebene und beschreibt, 

welche Verhaltensabsichten und tatsächlichen Ver-

haltensweisen aus dem subjektiven Sicherheitsurteil 

folgen. Forschung zur Risikowahrnehmung zeigt, 

dass kognitive Risikoeinschätzungen und das damit 

verbundene Unwohlsein nicht deckungsgleich sind 

und sich trotz vergleichbarer Einschätzungen deut-

lich unterscheiden können, was sich auch im Verhal-

ten niederschlägt (Sjöberg, 1998). Diese Differenzie-

rung zwischen kognitiver und affektiver Dimension 

hilft zu verstehen, warum subjektives Sicherheitsge-

fühl von objektiven Risiken deutlich abweichen 

kann. 

Doch auch wenn subjektive Sicherheit höchst in-

dividuell ist, gibt es Gemeinsamkeiten bei bestimm-

ten Personengruppen, die häufig nicht nur auf per-

sönlicher Erfahrung beruhen, sondern der Sozialisa-

tion dieser Gruppen zuzuschreiben sind (Rader & 

Haynes, 2011). So sind besonders Frauen häufig von 

klein auf sozialisiert, auf sich aufpassen (lassen) zu 
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müssen, auch wenn eben noch keine tatsächliche Er-

fahrung gesammelt wurde (Rader & Haynes, 2011; 

Goodey, 1994).  

Frauen bzw. Mädchen werden schon früh darin 

bestärkt, vorsichtig zu sein und Risiken zu vermei-

den, wodurch Sicherheitsstrategien Teil der alltägli-

chen Mobilität werden (Useche et al., 2024). Diese 

kontinuierliche „Sicherheitsarbeit“ meint die situa-
tive Anpassung von Verhalten und Selbstpräsenta-

tion, um potenzielle Risiken zu vermeiden (Ison et 

al., 2025). So passen sie häufiger Wege, Zeiten und 

Verkehrsmittel an, vermeiden bestimmte Haltestel-

len oder nutzen den ÖPNV nur in Begleitung. Diese 

Formen präventiver Selbstregulierung führen zu ei-

ner Einschränkung der räumlichen und zeitlichen 

Teilhabe und damit zu einer indirekten Benachteili-

gung. Auch wenn die zugrunde liegenden Gefahren 

statistisch selten sind, ist die Wirkung dieser Angst 

real und prägt Mobilität als soziale Praxis nachhaltig 

(Useche et al., 2024). Dieses Spannungsverhältnis 

zwischen tatsächlicher Bedrohungslage und sozial 

vermitteltem Unsicherheitsgefühl wird in der „Fear 
of Crime“-Forschung beschrieben, die untersucht, 

wie Risiko- und Gefahrenwahrnehmungen gesell-

schaftlich konstruiert und geschlechtsspezifisch ver-

stärkt werden (Rader & Haynes, 2011, Halat et al., 

2015; Li et al., 2019). 

Das subjektive Sicherheitsgefühl wird ebenso ge-

prägt durch gesellschaftliche Stimmungen, Ver-

trauen in Institutionen und mediale Ereignisrahmun-

gen (Hummelsheim-Doss, 2017) und ist damit ein so-

zial und kulturell geprägtes Konstrukt und unterliegt 

somit Veränderungen. So zeigt eine Studie von Ait 

Bihi Ouali & Graham aus 2021, dass die MeToo-De-

batte als exogener Informationsschock das subjek-

tive Sicherheitsempfinden veränderte: In europäi-

schen Metros stieg die Wahrscheinlichkeit, dass 

Frauen Unzufriedenheit mit der Sicherheit in Statio-

nen und Zügen äußern, um etwa 2,5%, wobei die Ef-

fektstärke mit der Intensität der Medienberichter-

stattung zunahm und nicht durch lokale Gewaltkri-

minalität erklärbar ist (Ait Bihi Ouali & Graham, 

2021). Berichterstattungen über Übergriffe, sicher-

heitspolitische Maßnahmen oder sichtbare Inter-

ventionen wie Videoüberwachung erhöhen zwar die 

Aufmerksamkeit für das Thema, können aber auch 

das Gefühl ständiger Bedrohung vertiefen. Gleichzei-

tig werden alltägliche Formen verbaler oder körper-

licher Belästigung vielfach bagatellisiert oder gar 

nicht gemeldet, was ihre gesellschaftliche Relevanz 

unsichtbar macht (Ceccato & Loukaitou-Sideris, 

2020). 

Verkehrssicherheit und die geschlechtsspezifi-

schen Ausprägungen sind also Ausdruck sozialer 

Strukturen und ungleicher Machtverhältnisse. Eine 

integrierte, geschlechtergerechte Verkehrspolitik 

und -planung muss diese Zusammenhänge berück-

sichtigen und Strategien entwickeln, die Wahrneh-

mungen ernst nehmen, ohne sie zu verstärken. Ziel 

ist ein Sicherheitsverständnis, das Vertrauen, Teil-

habe und soziale Verantwortung fördert, anstatt in-

dividuelle Vorsicht zur alleinigen Handlungsgrund-

lage zu machen. Daher sind Frauen*abteile nicht nur 

in Bezug auf reine Vorfallszahlen, sondern auch auf 

die subjektive Sicherheit zu bewerten. 

3 Internationale Erfahrungen mit  

Frauen*abteilen 

Frauen*abteile oder -wagons sind in mehreren 

Metropolregionen außerhalb Europas eingeführt 

worden, mit dem primären Ziel, Belästigung und se-

xualisierte Übergriffe im System zu reduzieren und 

das Sicherheitsempfinden zu verbessern (Dunckel-

Graglia, 2013). Es sind vereinzelte Studien zur Akzep-

tanz und Wirksamkeit im internationalen Raum ver-

fügbar, wobei diese zeigen, dass Frauen*abteile 

oder -wagons zwar das subjektive Sicherheitsemp-

finden stärken können, aber nur begrenzt nachweis-

bare Effekte auf die Zahl tatsächlicher Vorfälle ha-

ben. 

In Mexiko-Stadt reserviert das Programm „Viaje-
mos Seguras“ im Metro-System vor 10:00 Uhr und 

ab 14:00 Uhr die vorderen drei Wagen ausschließlich 

für Frauen und Kinder; die Regel wird durch Beschil-

derung, Bodenmarkierungen und Polizeipräsenz an 

den Bahnsteigen durchgesetzt (Aguilar et al., 2021). 

In einer Untersuchung bewerteten 66% der befrag-

ten Frauen reine Frauenwagons als sicherer als ge-

mischte, wobei viele handschriftliche Notizen auf 

den ausgefüllten Fragebögen darauf hinweisen, dass 

viele Männer diese Abteile betreten und einige das 

sogar täten, um die Anwesenden einzuschüchtern 

(Dunckel-Graglia, 2013). Rund die Hälfte (51%) der 

Frauen gaben an, die Abteile immer zu nutzen. Wei-

terhin berichteten 70% der Befragten, sich in ge-

mischten Abteilen prinzipiell unsicher zu fühlen. Es 

wird also die Relevanz der subjektiven Dimension 

unterstrichen, ohne dass damit automatisch eine 
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eindeutige Kausalwirkung auf objektive Vorfälle be-

legt wäre (Dunckel-Graglia, 2013). 

Eine weitere Untersuchung in Mexiko-Stadt 2021 

zeigte, dass die Wahrscheinlichkeit von selbst be-

richteter sexualisierter Belästigung gegenüber 

Frauen um 2,9% gesenkt werden konnte, insbeson-

dere bei unerwünschten Blicken (3,1%) sowie unan-

gemessenem Berühren (0,7%) (Aguilar et al., 2021). 

Zugleich dokumentiert die Studie unbeabsichtigte 

Nebenfolgen, da nicht-sexualisierte Aggressionen 

wie Beschimpfungen oder Rempeleien insbesondere 

unter Männern in gemischten Bereichen um 15% zu-

nahmen, wobei die Autor*innen bekräftigen, dass 

dies die Reduktion sexualisierter Übergriffe keines-

falls aufhebt. Auch betonen sie, dass hier keine kau-

sale Wirkung der Frauen*abteile nachweisbar war, 

da die Zahl der Anzeigen und Festnahmen 

schwankte (Aguilar et al., 2021). 

In Japan wird die Maßnahme seit vielen Jahren 

praktiziert und Shah (2018) berichtet, dass nach der 

Einführung von Frauenabteilen in Tokio die Meldun-

gen zu sexueller Belästigung um etwa 3% pro Jahr 

zurückgingen, wobei 47% der Befragten angaben, 

Frauenabteile manchmal zu nutzen, 13% meistens 

und 4% immer. Eine weitere Erhebung unter Studie-

renden in Tokio Kanagawa zeigt, dass Frauenabteile 

von vielen Befragten zwar als hilfreich, aber weniger 

hilfreich als Überwachungskameras und sichtbares 

Personal eingeschätzt werden (Shibata, 2020). Im Er-

gebnis verweist der Autor auf die besondere Rolle 

sichtbarer Prävention für subjektive Sicherheit und 

auf die begrenzte Reichweite segregierender Maß-

nahmen im Vergleich zu systemweiten Ansätzen. 

Für Jakarta werden gemischte Befunde berichtet 

(Prabowo et al., 2020): Auf der Linie Bogor-Jakarta 

fühlten sich Frauen in Frauenabteilen sogar unsiche-

rer als in gemischten Wagen, während auf der Linie 

Bekasi-Jakarta kein signifikanter Unterschied fest-

stellbar war. Die gesteigerte Unsicherheit beruht 

hier auf einer Überfüllung der Frauenabteile und da-

rauf resultierenden Aggressionen. Die Ergebnisse 

verdeutlichen, wie Kontextfaktoren wie Liniencha-

rakteristik, Auslastung und Durchsetzungspraxis die 

Wahrnehmungen stark beeinflussen (Prabowo et al., 

2020). 

Die internationalen Erfahrungen legen nahe, klar 

zwischen objektiver Sicherheit im Sinne tatsächli-

cher (registrierter) Vorfälle und subjektiver Sicher-

heit im Sinne des erlebten Schutzes, der Kontrolle 

und des Vertrauens zu unterscheiden. Diese konzep-

tionelle Differenzierung ist für die Interpretation der 

Befunde zentral, da Maßnahmen die subjektive Si-

cherheit erhöhen können, ohne die objektive Vor-

falllage konsistent zu verändern, und umgekehrt. Für 

den ÖPNV ist daher sowohl die Messung und Bewer-

tung der Vorfälle als auch die systematische Erfas-

sung der Wahrnehmungen erforderlich, wie es auch 

der Forschungsrahmen von Masoumi und Fasten-

meier (2016) fordert.  

4 Frauen*abteile im Kontext deutscher Debatten 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen forderte im 

November 2024 in Berlin explizit die Einrichtung von 

extrabreiten Wagen- oder Abteilbereichen in U- und 

S-Bahnen, die ausschließlich für Frauen und weitere 

vulnerable Personengruppen vorgesehen sind, um 

auf die Zunahme sexualisierter Übergriffe im öffent-

lichen Nahverkehr zu reagieren, wie mehrere Me-

dien berichten (u.a. ZEIT, rbb). In ihrem Vorschlag ar-

gumentieren sie, dass solche Angebote besonders in 

den Abendstunden sinnvoll seien, wenn das Sicher-

heitsgefühl besonders niedrig sei und Frauen sich 

rückversichern müssten. Gleichzeitig betonen sie, 

dass dieses Modell nach dem japanischen Beispiel 

(„Women only cars“) funktionieren könne. Ein dann 
im Juni 2025 eingebrachter Antrag (Drucksache 

19/2516, 18. Juni 2025) fordert die Einrichtung von 

Frauen*abteilen in Berliner U- und S-Bahnen, um so-

wohl die objektive Sicherheit als auch das subjektive 

Sicherheitsempfinden von Frauen und weiteren be-

sonders gefährdeten Gruppen zu stärken. Konkret 

soll der Senat gemeinsam mit BVG, S-Bahn Berlin 

und VBB ein Konzept entwickeln, das speziell ge-

schützte Bereiche für Frauen vorsieht. Diese Abteile 

sollen ausschließlich Frauen sowie inter-, nicht-binä-

ren, trans- und agender Personen zugänglich sein. 

Zugelassen werden außerdem Kinder im Grund-

schulalter, Rollstuhlfahrer*innen und Personen mit 

Gehbehinderung. Die Nutzung soll dabei freiwillig 

bleiben, das Angebot also zusätzlich zu regulären Ab-

teilen bestehen. 

Darüber hinaus wurden bereits im Frühjahr 2025 

in Deutschland zwei größere Petitionen gestartet, 

die sich auf geschützte Abteile oder Wagen im öf-

fentlichen Nahverkehr für Frauen beziehungsweise 

FLINTA*-Personen richten. Eine Petition mit dem Ti-
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tel „Sichere FLINTA*-Wagons jetzt, @BVG! #Wen-

nIhrUnsLiebt“ richtet sich an die Berliner Verkehrs-
betriebe (BVG) und fordert klar gekennzeichnete Be-

reiche in U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn und Bus, die 

ausschließlich von FLINTA*-Personen genutzt wer-

den dürfen. In der Forderung werden unter anderem 

lilafarbene Sitze vorgeschlagen sowie Hinweise zum 

Thema sexueller Konsens als präventive Maßnahme 

gegen männlich dominierte Übergriffsformen. Die 

Petition betont persönliche Erfahrungsberichte von 

sexueller Belästigung im ÖPNV, verweist auf die 

akute Unsicherheit im Alltag und argumentiert, dass 

öffentliche Verkehrsmittel zwar stark genutzt wer-

den, aber für FLINTA* oft keine sicheren Räume dar-

stellen (Petition „Sichere FLINTA*-Wagons jetzt“, 
2025). Eine weitere Petition „Frauenwagons in U- 

und S-Bahnen“ richtet sich an den Hamburger Ver-
kehrsverbund (HVV) mit dem konkreten Ziel, ein Pi-

lotprojekt für Frauen-Wagen in Hamburgs U- und S-

Bahnen umzusetzen. Die Initiatorin nennt Erfahrun-

gen von Belästigung, Unsicherheit und Angst bei 

Fahrten im ÖPNV und spricht von der Notwendigkeit 

eines Schutzraums, solange nicht flächendeckend 

gleiche Sicherheit für alle gewährleistet sei. 

Beide Petitionen sowie die Politiker*innen for-

dern die Einführung geschützter Bereiche im öffent-

lichen Nahverkehr, die ausschließlich Frauen bzw. 

FLINTA* sowie anderen vulnerablen Personen vor-

behalten sind. Ziel ist es, Sicherheit zu schaffen und 

ein sichtbares Signal vor allem gegen sexualisierte 

Belästigung zu setzen. Frauen*abteile werden als 

temporäre Maßnahme verstanden, die Gleichbe-

rechtigung nicht behindern soll, sondern als Voraus-

setzung für gleiche Mobilitätschancen interpretiert 

werden sollte. 

Die Reaktionen auf diese Forderungen waren und 

sind sehr kontrovers: Befürwortende Stimmen se-

hen in solchen separierten Abteilen einen pragmati-

schen Schritt zur Verbesserung subjektiver Sicher-

heit und damit zur Teilhabe im ÖPNV. Gegner*innen 

argumentieren, dass Frauen- oder FLINTA*-Abteile 

das Problem nicht fundamental angehen, sondern 

potenziell verschieben, segregieren oder die struktu-

rellen Ursachen nicht adressieren, etwa das patriar-

chale Machtgefüge, ungleiche Geschlechterverhält-

nisse oder fehlende Präventions- und Meldeketten, 

wie die Kommentare unter den Petitionen wiederge-

ben. 

5 Umsetzung in Deutschland: Potenziale, Risiken 

und gesellschaftliche Implikationen 

Die Diskussion um die Einführung von Frauen*ab-

teilen im deutschen ÖPNV erfordert eine differen-

zierte Analyse ihrer praktischen Umsetzbarkeit so-

wie ihrer potenziellen Wirkungen auf subjektive und 

objektive Sicherheit. Auf Grundlage von Expert*in-

nengesprächen mit zehn Vertreter*innen eines gro-

ßen Verkehrsunternehmens aus den Bereichen Stra-

tegie, Betriebsleitung, Diversity Management, Öf-

fentlichkeitsarbeit und Presse, unternehmensinter-

nen und externen Sicherheitsdienst sowie einem 

Verkehrsverbund wurden erwartbare Effekte, orga-

nisatorische und rechtliche Voraussetzungen und 

mögliche gesellschaftliche Nebenfolgen erörtert. 

Ziel war es, die Maßnahme sowohl im Hinblick auf 

ihre tatsächliche Durchführbarkeit als auch auf ihre 

symbolische und soziale Reichweite zu bewerten. 

Dabei wurde deutlich, dass Frauen*abteile an der 

Schnittstelle zwischen Sicherheitspolitik, Gleichstel-

lung und betrieblicher Machbarkeit verortet sind 

und somit nicht isoliert, sondern im Kontext beste-

hender Strukturen und gesellschaftlicher Machtver-

hältnisse betrachtet werden müssen. 

Das zentrale Argument für die Einführung von 

Frauen*abteilen bezieht sich auf das Potenzial, das 

subjektive Sicherheitsempfinden zu stärken. Durch 

sichtbare Schutzräume könne das Gefühl von Kon-

trolle und Selbstbestimmung im öffentlichen Raum 

erhöht werden, insbesondere für Personen, die sich 

in alltäglichen Mobilitätssituationen unsicher fühlen. 

Diese Erwartung knüpft an Befunde der internatio-

nalen Studien an, dass segregierte Wagen kurzfristig 

zu einem gesteigerten subjektiven Sicherheitsgefühl 

beitragen können, auch wenn sich dies nicht zwin-

gend in einer Reduktion objektiver Vorfälle nieder-

schlägt (Dunckel-Graglia, 2013; Aguilar et al., 2021). 

Frauen*abteile setzen zudem ein institutionelles Sig-

nal, dass Sicherheit und Gleichberechtigung im 

ÖPNV als relevante politische und betriebliche Ziele 

anerkannt werden. 

Gleichzeitig kann die Sichtbarkeit solcher Maß-

nahmen paradoxe Effekte erzeugen. Alleinreisende 

Frauen könnten sich in einem separierten Wagen 

stärker exponiert fühlen, da ihre Anwesenheit als 

Ausdruck von Schutzbedürftigkeit gelesen werden 

könnte. Dieses als „Fish-Bowl“-Effekt bezeichnete 

Phänomen beschreibt die soziale Sichtbarkeit von 
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Personen in einem besonders beobachteten Raum 

und kann dazu führen, dass sich Betroffene eher iso-

liert als geschützt fühlen (Vera-Gray & Kelly, 2020). 

Besonders in Verbindung mit der sogenannten „letz-
ten Meile“, also dem Weg zwischen Haltestelle und 
Zielort, kann eine solche Exponierung das Gefühl von 

Verletzbarkeit zusätzlich verstärken, da Sicherheit 

hier weniger durch physische Separation als durch 

soziale Einbettung und Präsenz anderer entsteht. 

Wie Hummelsheim-Doss (2017) hervorhebt, beein-

flussen sichtbare Sicherheitsmaßnahmen nicht nur 

das Vertrauen, sondern auch die Wahrnehmung von 

Gefahr. Wenn Schutzräume oder Überwachungs-

maßnahmen ständig auf potenzielle Bedrohung hin-

weisen, können sie Unsicherheitsgefühle ungewollt 

verstärken und das Bild eines inhärent gefährlichen 

öffentlichen Raums reproduzieren. Frauen*abteile 

laufen somit Gefahr, Unsicherheit institutionell zu 

verankern, indem sie den Eindruck vermitteln, dass 

öffentliche Verkehrsmittel für Frauen* grundsätzlich 

riskante Orte sind. Statt Vertrauen zu fördern, 

könnte dadurch ein Klima ständiger Vorsicht entste-

hen, das langfristig das Sicherheitsgefühl und die so-

ziale Teilhabe eher schwächt als stärkt. 

Die praktische Umsetzung von Frauen*abteilen 

im deutschen ÖPNV ist mit erheblichen organisato-

rischen, rechtlichen und personellen Hürden ver-

bunden. Zwar sind Videoüberwachungssysteme in 

vielen Fahrzeugen bereits vorhanden und leisten ei-

nen Beitrag zur Dokumentation und nachträglichen 

Aufklärung von Vorfällen; sie ermöglichen jedoch 

keine unmittelbare Intervention, sofern Notrufstel-

len im Fahrzeug nicht aktiv genutzt werden. Für die 

Durchsetzung von Frauen*abteilen ist daher nicht al-

lein technische Überwachung, sondern vor allem die 

sichtbare Präsenz und Ansprechbarkeit von Personal 

entscheidend. Eine grundlegende Voraussetzung für 

die Einführung von Frauen*abteilen wäre daher die 

kontinuierliche Kontrolle der Abteile, um die Einhal-

tung der Nutzungsvorgaben zu gewährleisten. Diese 

Aufgabe könnte aus rechtlichen und versicherungs-

technischen Gründen ausschließlich von befugtem 

Sicherheitspersonal übernommen werden; eine 

Überwachung durch freiwillige Kräfte oder Fahr-

gäste wäre unzulässig. Damit würde die Maßnahme 

unmittelbar zusätzliche Personalressourcen erfor-

dern, die in der derzeitigen Personalstruktur der Ver-

kehrsunternehmen meist nicht vorhanden sind. 

Auch auf betrieblicher Ebene bestehen erhebli-

che Einschränkungen, da reservierte Wagen regu-

läre Fahrzeugkapazitäten verringern und die Be-

triebsabläufe in hochfrequentierten Systemen zu-

sätzlich belasten würden. Besonders in Spitzenzei-

ten und bei Großveranstaltungen, wenn Züge ohne-

hin ausgelastet sind, wäre die Abtrennung einzelner 

Wagen kaum praktikabel. Eine zeitlich oder räumlich 

begrenzte Einführung etwa nur auf bestimmten Li-

nien oder zu bestimmten Tageszeiten könnte zwar 

die Belastung reduzieren, wäre jedoch mit erhebli-

chem Koordinationsaufwand verbunden und würde 

die Fahrgastinformation weiter verkomplizieren. 

Hinzu kommt, dass unklar bleibt, auf welchen Linien 

Frauen*abteile überhaupt den größten Effekt hät-

ten: Auf überfüllten Linien treten zwar überdurch-

schnittlich viele allgemeine Vorfälle auf, während 

besonders weibliche Fahrgäste sich auf leeren Stre-

cken, besonders abends, häufig unsicherer fühlen, 

weil eine soziale Kontrolle fehle und im Notfall Hilfe 

nicht verfügbar sei. 

Auch der rechtliche Rahmen bietet bislang keine 

Grundlage für eine geschlechtsspezifisch bezie-

hungsweise gruppenspezifisch definierte Nutzung 

öffentlicher Verkehrsmittel. Zwar richten sich die ak-

tuellen Forderungen teilweise explizit an FLINTA*-

Personen und verfolgen damit einen inklusiven An-

satz, der über ein binäres Geschlechterverständnis 

hinausgeht. In der Umsetzung stellt sich jedoch die 

Frage, wie diese Zugehörigkeit überprüft werden 

könnte, ohne Personen in eine Situation der Recht-

fertigung oder gar des unfreiwilligen Outings zu brin-

gen. Da eine eindeutige visuelle Zuordnung nicht 

möglich ist und die Kontrolle des Zutritts notwendi-

gerweise durch Personal erfolgen müsste, besteht 

das Risiko, dass solche Maßnahmen unbeabsichtigt 

diskriminierende oder stigmatisierende Effekte er-

zeugen. Diese Problematik zeigt, dass Frauen*ab-

teile beziehungsweise FLINTA*-Räume nicht allein 

als betriebliche Maßnahme verstanden werden kön-

nen, sondern eine klare gesellschaftliche und recht-

liche Legitimation erfordern, die Fragen von Daten-

schutz, Persönlichkeitsrechten und sozialer Inklusion 

einschließt. Zudem könnte die Maßnahme in der 

Praxis zu unbeabsichtigten Konflikten innerhalb von 

Fahrgastgruppen führen. Familien, Gruppen oder 

Paare, die gemeinsam reisen, müssten sich in Kon-

fliktsituationen möglicherweise aufteilen. Auch ist 

eine Begrenzung auf Grundschulkinder nicht sinnvoll 

und widerspräche der Aufsichtspflicht von Eltern. 
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Weiterhin wirft die Einführung von Frauen*abtei-

len auch jene Fragen nach gesellschaftlichen und 

symbolischen Implikationen auf, die die Bedeutung 

von Sicherheit im öffentlichen Raum grundlegend 

berühren. Solche Maßnahmen können einerseits als 

sichtbares Zeichen verstanden werden, dass ge-

schlechtsspezifische Sicherheitsbedarfe institutio-

nell anerkannt werden und öffentliche Verkehrsbe-

triebe Verantwortung für die Sicherheit ihrer Fahr-

gäste übernehmen. Sie verschieben den Fokus von 

individueller Vorsicht hin zu struktureller Verantwor-

tung und machen damit ein Thema sichtbar, das bis-

lang oft verharmlost oder privatisiert wurde. 

Gleichzeitig transportieren Frauen*abteile eine 

ambivalente gesellschaftliche Botschaft: Indem sie 

vor allem Frauen und FLINTA*-Personen adressie-

ren, können sie ungewollt das Narrativ verstärken, 

dass Schutz vor Übergriffen in erster Linie durch in-

dividuelles Verhalten erreicht werden müsse. Damit 

verlagert sich die Verantwortung für Sicherheit sym-

bolisch auf diejenigen, die sich schützen sollen, wäh-

rend die Ursachen für Unsicherheit etwa patriar-

chale Machtverhältnisse, sexistische Strukturen 

oder ungleiche soziale Normen unbeachtet bleiben. 

In diesem Sinn kann die Maßnahme zur Reproduk-

tion einer geschlechterspezifischen Verantwor-

tungsverteilung beitragen, in der Frauen ihre Mobi-

lität anpassen müssen, während Männer als Teil der 

gesellschaftlichen Verantwortung unsichtbar blei-

ben (Pain, 2001; Stanko, 1995). Die Signalwirkung 

solcher Schutzräume liegt somit nicht nur in ihrer 

Funktion, sondern auch in dem, was sie unausge-

sprochen bestätigen: dass Bedrohung als gegeben 

gilt und Prävention zur Aufgabe der potenziell Be-

troffenen gemacht wird. Diese Dynamik steht in en-

gem Zusammenhang mit Mechanismen des soge-

nannten „Victim Blaming“, bei dem Verantwortung 
für Gewalt oder Unsicherheit von gesellschaftlichen 

Strukturen auf die Betroffenen selbst verschoben 

wird. Forschungen zeigen, dass Frauen sich dadurch 

veranlasst sehen, ihr Verhalten, ihre Mobilität und 

ihre Präsenz im öffentlichen Raum an vermeintliche 

Risiken anzupassen, anstatt dass institutionelle oder 

kulturelle Ursachen von Unsicherheit adressiert wer-

den (Pain, 2001; Valentine, 1989; Stanko, 1995). 

Darüber hinaus wirft die Einführung von 

Frauen*abteilen Fragen räumlicher Gerechtigkeit 

und sozialer Teilhabe auf. Der ÖPNV ist nicht nur 

funktionaler, sondern auch sozialer Raum, in dem 

Zugang, Sichtbarkeit und Gleichbehandlung verhan-

delt werden. Werden bestimmte Wagen ausschließ-

lich für einen Teil der Fahrgäste reserviert, ver-

schiebt sich die räumliche Balance zulasten jener, die 

bereits stärker von Unsicherheit betroffen sind: 

Männer verfügen weiterhin über den Großteil der 

Fahrzeugkapazität, während Frauen, Kinder und 

Menschen mit Beeinträchtigungen auf einen kleine-

ren, als besonders sicher markierten Bereich verwie-

sen werden. Damit erscheint Sicherheit symbolisch 

als knappe Ressource, die verteilt werden müsse, 

statt als Recht aller Fahrgäste. Eine geschlechterge-

rechte Mobilitätspolitik sollte jedoch Sicherheit als 

kollektives Gut räumlich und sozial gleichwertig ge-

währleisten, statt sie selektiv zuzuteilen. Wie Shah 

(2018) betont, ist entscheidend, ob entsprechende 

Maßnahmen strukturelle Veränderungen anstoßen 

oder vor allem symbolisch bleiben; ohne beglei-

tende Präventionsstrategien und Gleichstellungs-

maßnahmen droht eine eher symptomorientierte 

Wirkung, die Verantwortung auf Einzelne verlagert. 

6 Frauen*abteile zwischen Symbolpolitik und 

Sicherheitspolitik 

Zusammenfassend zeigt sich, dass Frauen*abteile 

ein ambivalentes Instrument zwischen Symbolpolitik 

und Sicherheitspolitik darstellen. Sie reagieren auf 

reale Sicherheitsbedürfnisse und können kurzfristig 

das subjektive Sicherheitsempfinden stärken, wäh-

rend ihr Einfluss auf objektive Sicherheitsindikatoren 

begrenzt bleibt, wobei jeder vermiedene Übergriff 

als Erfolg verstanden werden sollte. Als sichtbare 

Maßnahme signalisieren sie institutionelles Handeln 

und gesellschaftliche Aufmerksamkeit für ge-

schlechtsspezifische Sicherheit, riskieren jedoch zu-

gleich, strukturelle Ursachen von Unsicherheiten 

wie Sexismus, Machtasymmetrien oder mangelnde 

Prävention zu verdecken. 

Ihre Einführung ist organisatorisch und rechtlich 

komplex und birgt die Gefahr, gesellschaftliche Ver-

antwortung auf die Betroffenen zu verlagern, an-

statt sie kollektiv zu verankern. Eine nachhaltige Si-

cherheitspolitik im öffentlichen Verkehr sollte daher 

nicht auf räumliche Separation setzen, sondern auf 

inklusive Maßnahmen, die Vertrauen, soziale Prä-

senz und Gleichberechtigung stärken. Frauen*ab-

teile können dabei allenfalls als ergänzende Maß-

nahme in umfassende Strategien eingebettet wer-
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den, die objektive und subjektive Sicherheit gemein-

sam adressieren und den öffentlichen Raum als ge-

recht geteilten, solidarischen Ort verstehen. 
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